
Hinweis: Mit dem Bauvorhaben darf erst nach Rechtskraft des Bewilligungsbescheides 
begonnen werden. 
 
Diese Meldung ist unmittelbar vor oder nach Ausführungsbeginn an die Baubehörde 
zu erstatten. 
 
Sofort nach Vollendung des Bauvorhabens (spätestens 5 Jahre nach Baubeginn) 
muss die Fertigstellung angezeigt werden und die vorgeschriebenen Unterlagen nach 
NÖ-BO i.d.g.F. vorgelegt werden. 

Name:  …………………………………………….. 
 
Anschrift: …………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
 
Tel.Nr.: …………………………………………….. 
 
 
 
 
An die 
Bürgermeisterin der 
Marktgemeinde Grafenbach-St. Valentin 
Ernst Gruber-Straße 1 
2632 Grafenbach-St. Valentin 
 

Grafenbach-St. Valentin, am ……………………… 
 
 
 
BETREFF: Anzeige des Baubeginns und Bauführerbekanntgabe 
 
 
Ich (Wir) gebe(n) hiermit der Baubehörde bekannt, dass mit der Ausführung des mit
 
Bescheid vom …………………………., Zahl: …………………….…….……, bewilligten
 
Bauvorhabens ………..……………………………………………..………………………………….
 
am………………………….. begonnen wird/wurde. 
 
 
Mit der Bauführung wurde die Firma (vollständiger Name und Adresse) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… beauftragt. 
 
 
 
 
 

……………………………………    …………………………………… 
Firmenstempel mit Unterschrift    Unterschrift des (der) Bauherren 

 


